
B e g r ii n d u n
zum Bebauungsplan mörs t adt

in der Fassung 'von Deze
und Februar 1 9 t3 $

l Grund fUr die Aufstellung des Bebauunqsp].alles

Dle Aufstellung des betreffendei} Bebauungsplanes wurde v'om
Staate'at an 19. Mai 1987 besch]ossen. De!' Bebauungsp]-an ist unter
Beachtung der Richtlinielt des Sanierungsrahmenplanes (Ui'Fa.ssunq}
aus den genehmigten Fläcllennutzungsplan entwi.c)belt worden. Die
Aufstellung des betreffenden Pla11es ist erforderlich. um sowohl
dle Regelung der ferkel:t!'sve!'hältnlsse vorzunehmen, als auc das
Bauvot'haben der Kreissparkasse tlriinstadt zu ermöglichen.
2 . Gel te1ldes Rec l t

A

Der rechtswirksaiKe Flächennut ungsplall -- Hlidet'ung 2 weist fti!'
diesen Bereich qenlischte Büuf]äc!!en aus. Es erfü].qt sün]t eine
Ubereinstimnunq des auEzuste].lenden Bebauunsplaltes irLit der
vorbereitenden 13auleltplanung. Die Bepflanzung des Bauqebietes
wird in einem GTUnordnungsplail. der sich als Inteqrierender
Bestandteil des Bebauungsplanes darstel].t, festgehalten.

3. Räumlicher Geltungsbereich

l)as Planqebi.et wird ungrenzt wie folgt
[m Westen vön der öst].lehen Begrenzung der Straße Vorstadt

(L 453} und der Westgrenze des weges Plan -Nr

vün der östlichen Begrenzu11q der 5ausenhelmer
Straffe (B 271) und der westlicllen Eegre11zung
Fr ied!' ich - Eber t "-S t i'a J3 ë :

vön der sildlicllen Eegreiizung
St !'ai3e ( Plan -Nr . 671/2 }

vön der südlichen Begrenzung der Turnsti'aße

4$4 :
i n Os t e11

der

i n Buden der Süusenlle i me!'

i. n Norden

und Ist somit deckungsgleich mit dem Ursprungsplan: Vorstadt mlt
änderung l zum Bebauungsplan Ustlicll des Lelninqel' Gymnasiums. l)a9
Planqeblet umfü13t samlt 3.öö lla an Fläche. Dle Umqrelizunq des
P].ailqeb]etes ]st durch eine -- -" --- -.--Linie dargeste].It
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4 . PI anerlsche Ges t al t ung

Der vorqesehelte Pla!!uligsbereiclt beinhaltet !n wesentlichen das.
was schon in Ursprungsplan ausgesagt wurde. In wesentlichen werde:i
dle Bet'eiche der Verkehr'sfUliruna bali'öffe11 und du!'ch dle Planung
neu gestaltet und damit verbessert. Dabei erhält dei' nö!'dwestllche
Abschnitt der ßlirchheimer Straße, zwischen der übel'sulzer Straffe
und der Sausenheiater Si:rabe nach Süden 1lin eine
Ausfahrtiüög[[chke']t. Ëtn ha]bse]t]ges Parken so]]. ermë$q].ic1ltwerden ultd eine bescheidene BeqrUllunq erfolgen. Der vorhandene
{5ffentliche Parkplatz wird verkehrsqerecht an die Bundesstraße B
27 ]. angebunden -

''\ 5. VerkellrserschlieJ3unq

Der qesante Planberelch Ist verkehrsmäßig el'schlossen und ist
sowohl tiber die L 453 und der B 271 mit dem Uberörtllchen als auch
dem innerört].iche11 Verkellrsnetz vcrbuilden.

6 Art und Maß der bau].lehen llutzunq

Das Gebiet wird ausgewiesen a]s Dörfgebiet (MD) $ 5 13auHVO; a].s
Mischqebiet (Ml} $ 6 BauNVo. als Kerngebiet (MK} $ 7 BauNVO. Das
floß der bauliche11 Nutzung ist abschnittsweise verschieden und
wurde i.n einzel.ne Bereiche el11geteilt. die tteweils auf dle
umgebende ]3ebauunq als audi auf dell besönderelt Charakter des
tiewei[!gell P].anungsabsc]inittes Rticks]c]]t nimmt - Bei dei' VTQFstadt
der Kirclilteinter Straffe, der öbersiilzer Straße. der Bitzenstraße
und del Fried!-]ch--Ebert--5traß)e ]lande].t es sich unl einen wichtigen
Teil der Innerstädtischen ElnkauEszone, welcher der Versargunq
der Bevölkerung des Ei11zugsbereiches des Mittel=entrums Griinstadt
mit klaren und Dielist]e]stungen des täglichen und gehobenen Bedarfs
dient und weicher in diesel' Richtung weiterentwicke].t werden
sö].].. Ebenfalls ist dort ein Bereich der circle und derek\
E[nric1ltungen vorbeha].ten. wie u.a. Kindergartei} und See]sürqe
sowie der ärztlichen Versorgung
Wegen der Ausweisung z.T. als Mischgeblet, Dorfqebiet. Kerngebiet
und auch aufgrund neuerer Rechtsprechung. dle inl Einzelfall auc!!
dle Ansied[ung van Vergniigungsstätten (z.B. Spie]ha]].en) a].s
"nicht wesentlich störende sonstige üewerbebet!'lebe", könnte eine
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Ausdehnung der vorhandene!! VergltUgungsbetriebe in anqre11:ende
Berelclle nicht nit hillrelchendel' Siclierhelt vergil.ndert werden
Eine derartige Entwicklung wurde 3edacli den ZI.eleli einer
sinnvollell Stadtentwick].unq im Änsch].uß an eln Sanierungsgebiet
der Attraktivitätssteigerunq in AnschluE3 an den
f'ußaänaerzönenbereich als Einkaufsstalldört. wle auch der f'örderung
des innerstädtisc[len üohliens in diesem P].anbereich zuwider]aufen
u!!d ist aus diese! besö1lderen städtebaulichen Grit! dell ulle!'wünscht
Es ist zu befürchten und die momentane Entwick].ung zeigt dies.
daB sich dul'cll dle massive Anhäufung von Spielhallen eine Unruhe
l.n der noch dort wohnenden Bevölkel'ung b!-elt nacht und. daß
$rersorqungsbetrlebe nach und nach !foren Bete'ieb scllließen.
Jedoch mueh es das Ziel. lieder ver:tiinftiqen Stadtp]-anfing sein.
stier einer solchen Entwicklung gegenzusteuern. Ebenfalls wird
eine solche Entwicklung dem Bestreben die Fußgängerzone noch
attraktiver zu machen und i.n das ausgewiesene Plangebiet aus"
zuwelten zunichtegemacht. Es ist zwar ni.cht die Absicht diese
Art von Vergnügungsstätten gänzlich zu verdi.federn. :jedoch dle
rasche Fo].ge von Geschäftseröffnungen muß durch entsprechende
Mali almen in Grenzen ge1lalten werden
Da es in il!:ierstädtischen Bereicil z.Zt. bereits schon sieben
genehmigte Spielhallen gibt und air weitere Baugenehmigungen
in llause stellen, besteht die erhebliche Gefahr, daß die vorhandene
gewachsene Struktur zersti$rt wird. EI'ste Anzeichen einer
Verdrängung von Versorgungsbetrieben sind bereits vorhanden.
und wirken sich immer weitet' ileqatlv aus. Einer solchen nicht
gewollten Entwicklung in innerstädtischen Bereich soll hiermit
entgegetlqewirkt werden. (siehe Äll].age: Übersicht)

7 . Bmvel t sche tz

7 . 1 . Luf tbelastung

Eine mögliche Belastung der Luft ist fii!' den geplanten Bereich aus
der unattttelbaren Umgebung, außer van PKül. nicht zu erwarten

7 . 2 . Lärnbelas tung (I'A Lärm )

Eine mögliche Lärmbelastung durfte in erster Linie auf den
vörhandendn Fahrzeuqverkehr zuriickzuEiihren sein und ist durch die
expöni.arte Zentrumslaqe. sowie durch den vorhandenen
Pub[ikumsvei'kehr bei den angesiedelten öffent].lehen Gebäuden
begründe t
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8 . Ver" und Ent söl'dung

Di.e vet'kehrsnäßlae Erschließung, sohle die Vel'" und E1ltsürgunq
sind gesichert. i)ie Versorgung mlt Gas. ÜJassei' und Elektrizität
erfolgt durch die Stadtwerke üriinstadt- Dle Entsöi'gang erfolgt in
M[schsystem über die städtische K]ana].]sation in d]e zentra]e
KI l ä r a n l ag e

9. Bodenördnende und sonstige MaE3nahnen

.a
/

Die erforderlichen Bauparzellen und Flächen air verkehrsmäßigc
Erschließung sind. soweit nicht scholl v'orlianden. auf
privatrechtlichen Wege zu schaffen.

! ü . Kös t eli der Erich l i eßuna

Die Küsten flip den Umbau der öffentlichen Verkeh!-sanlagelt wurden
Ubersch].äglg mit 6t)-0DÜ.-.-- DPI ermittelt. Soweit zulässig, werden
vön den:wenigen Grundstiickselgentiimern. die besondere Vorteile van
den Baumaßnahmen habell. Ausbaubelträge gemäß $ 42 Äbs. l! l.V.n.
5$ 13,14 des lCönmunalabgabenqesetzes erhoben.

1 1 . Au f s t el lultgsbeschluf3

Die Aufstellung des Bebauu1lgs.planes "Vorstadt, Hnderunq 1" wurde
an 19.ö5.1987 durch den Stadtrat der Stadt Griinstadt beschlossen
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